
EStGBeschR §§ 7i, 10f, 11b: 1. Beantragung einer Bescheinigung

1.   Beantragung einer Bescheinigung 

1Die Bescheinigung ist objektbezogen zu beantragen. 2Für Gebäudeteile, die selbstständige unbewegliche 
Wirtschaftsgüter sind, sowie für Eigentumswohnungen und im Teileigentum stehende Räume sind 
grundsätzlich jeweils eigenständige Bescheinigungen auszustellen. 3Mehrere selbstständige unbewegliche 
Wirtschaftsgüter nach Satz 2 liegen vor, wenn ein Gebäude in verschiedenen Nutzungs- und 
Funktionszusammenhängen steht (zum Beispiel Nutzung teilweise zu eigenen Wohnzwecken und teilweise 
zu fremden Wohnzwecken). 

4In Fällen von Bauträger- oder Erwerbermodellen und Wohn- und Teileigentumsgemeinschaften kann 
stattdessen auch eine Gesamtbescheinigung inklusive der Aufteilung auf die einzelnen Teilobjekte 
ausgestellt werden, soweit die bzw. der Antragstellende wirksam von den jeweiligen Erwerberinnen bzw. 
Erwerbern oder Eigentümern bevollmächtigt wurde. 5Ist eine Gesamtbescheinigung nach Satz 4 erteilt 
worden, dürfen für Erwerberinnen bzw. Erwerber keine Einzelbescheinigungen mehr erteilt werden.

6Zur erforderlichen objektbezogenen Aufteilung der begünstigten Aufwendungen vergleiche Nr. 5.2. 

7Die Bescheinigung muss in Textform per Formular (Anlage 1) oder elektronisch über das dazu bestimmte 
Online-Verfahren im BayernPortal von den Eigentümern oder einer wirksam bevollmächtigten Person 
beantragt werden. 8An eine Vertretung ist eine Bescheinigung nur zu erteilen, wenn eine wirksame 
Vertretungsbefugnis vorliegt.


